
liches Element der Förderung der Initiativen der Ju
gend durch die Leiter.
Der Förderung und Anerkennung der Initiativen der 
Jugend dienen auch die Zuführungen zum „Konto 
junger Sozialisten“. Gemäß dem Gemeinsamen Be
schluß des Ministerrates der DDR und des Zentralrates 
der FDJ über die Bildung und Verwendung des „Kon
tos junger Sozialisten“ in volkseigenen Betrieben, Kom
binaten, Staatsorganen und staatlichen Einrichtungen 
vom 21. März 1974 (GBl. I S. 191) sind diesem Konto 
finanzielle Mittel zuzuführen, die von den Jugendlichen 
u. a. durch spezielle Initiativen in den Betrieben er
wirtschaftet werden. Dazu gehört nach Abschn. I Ziff. 3 
des Beschlusses auch die Mitwirkung der Jugendlichen 
in der Neuererbewegung. Im Betrieb besteht entgegen 
der Forderung des Beschlusses kein „Konto junger So
zialisten“. Ebenso unterblieben bisher die nach den ge
setzlichen Bestimmungen vorzunehmenden anteiligen 
Zuführungen zum zentralen „Konto junger Sozialisten“ 
beim Amt für Jugendfragen und zum „Konto junger 
Sozialisten“ beim Rat des Kreises./2/
Diese Gesetzesverletzungen sind um so schwerwiegen
der, als der Vorsitzende des Rates des Kreises in Vor
bereitung auf die diesjährige „Messe der Meister von 
morgen“ die Betriebsleiter eingehend auf die gesetz
lichen Forderungen hingewiesen hat.
Die festgestellten Gesetzesverletzungen sind unver
züglich zu beseitigen. Darüber hinaus sind Maßnahmen 
einzuleiten, die künftig die strikte Durchsetzung des 
Neuererrechts im allgemeinen und der gesetzlichen Be
stimmungen zur Förderung der Initiativen der Jugend 
im besonderen gewährleisten.

2, Seit dem 12. November 1975 gilt hierfür die AO über die 
Zuführung und Verwendung der Mittel des „Kontos iunger 
Sozialisten“ vom 23. Oktober 1975 (GBl. 1 S. 595). - D. Red.
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A n m e r k u n g :
Die Ursachen der Gesetzesverletzungen lagen darin, daß 
lediglich die Mitwirkung der Jugend an der Realisie
rung volkswirtschaftlicher Aufgaben und Vorhaben ge
sehen und dabei die große Bedeutung verkannt wurde, 
die die materielle und moralische Anerkennung der Lei
stungen der Jugend für eine wirksame jugendpolitische 
Arbeit hat.
Der Protest wurde im Leitungskollektiv des Betriebes 
ausgewertet. Er hatte folgende Ergebnisse:
Der Direktor des Betriebes führte sofort nach Übergabe 
des Protests die Entscheidung über die Annahme der 
Neuererleistungen gemäß § 17 Abs. 1 NVO herbei. Der 
jährliche Nutzen der Neuerungen wurde exakt errech
net, und die Leistungen des Neuererkollektivs wurden 
entsprechend vergütet. Die Neuerungen und ihr ökono
mischer Nutzen wurden vor den Arbeitskollektiven, 
denen die Jugendlichen angehören, öffentlich gewürdigt. 
Des weiteren wurde das „Konto junger Sozialisten“ im 
Betrieb gebildet und die Zuführungen entsprechend den 
Rechtsvorschriften vorgenommen.
Um künftig die Einhaltung der Gesetzlichkeit auf dem 
Gebiete des Neuererwesens und die allseitige Beach
tung der gesetzlichen Bestimmungen zur Förderung der 
Initiativen der Jugend im Betrieb zu gewährleisten, traf 
der Direktor des Betriebes konkrete Festlegungen.
Der 1. Sekretär der FDJ-Kreisleitung erhielt den Protest 
und die Stellungnahme des Direktors des Betriebes zur 
Kenntnis. Die Feststellungen und Erkenntnisse daraus 
wurden mit FDJ-Funktionären des Kreises mit dem 
Ziel ausgewertet, daß sich die FDJ-Leitungen der Be
triebe bei der Entwicklung von Initiativen der Jugend 
auf das sozialistische Recht stützen und sich für seine 
Durchsetzung mit verantwortlich fühlen.

Adolf B u sk e , Staatsanwalt des Kreises Güstrow
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